
Im Jahre 1989, zum ersten Mal in
der Geschichte der Vereinigten
Staaten, war die Mehrheit der

amerikanischen Gefängnisinsassen
schwarz. In der Folge des zehnjähri-
gen »Kriegs gegen Drogen«, Teil der
»law and order«-Politik der Regie-
rung, verdoppelte sich die Inhaftie-
rungsrate von Afroamerikanern in
nur zehn Jahren2 von 3.544 Inhaf-
tierten pro 100.000 Erwachsenen
1985 auf 6.926 pro 100.000 im Jahr
1995. Dies ist fast siebenmal mehr als
bei ihren weißen Mitbürgern (919 pro
100.000) und über zwanzigmal so
viel wie in Frankreich, England
oder Italien. Berücksichtigt man
auch diejenigen, die zu Be-
währungsstrafen verurteilt oder auf
Bewährung entlassen wurden, zeigt
sich, daß mehr als jeder dritte junge
männliche Schwarze (in den Metro-
polen des Rustbelt, der Zentren der
Schwerindustrie entlang der
Großen Seen, fast ein Drittel) unter
Beobachtung der Strafjustiz steht.
Das Gefängnis und die damit ver-
bundenen Einrichtungen bilden so-
mit den Bereich öffentlicher Dien-
ste, von dem sie, viel eher als etwa
von Angeboten zur Weiterbildung
oder gar der Arbeitslosenhilfe, am
unmittelbarsten erreicht werden.
Auf der Basis der Daten des Jahrs
1991 stellten die Statistiker des Ju-
stizministeriums fest, daß die Wahr-
scheinlichkeit, zu einer Freiheits-
strafe von über einem Jahr verur-
teilt zu werden, für schwarze Ameri-
kaner bei über 28 % liegt, im
Vergleich zu 16 % für Latinos und
4,4 % für Weiße.3

Schwarze sind aber nicht deshalb
die bevorzugten »Klienten« des
amerikanischen Strafvollzugs, weil
sie eine ausgeprägte Neigung zu
Verbrechen und abweichendem
Verhalten hätten. Sie liegen viel-
mehr an der Schnittstelle dreier
Kräftefelder, die im vergangenen
Vierteljahrhundert gemeinsam zur
Hyperinflation des amerikanischen
Gefängniswesens im Zuge der Ent-
wertung des fordistisch-keynesiani-
schen Gesellschaftsvertrags und der
Errungenschaften des Civil Rights
Movement gegenüber dem amerika-
nischen Kastensystem beigetragen
haben: der Dualisierung des Ar-
beitsmarktes und allgemeinen Ver-
breitung prekärer und schlecht be-
zahlter Beschäftigungsverhältnisse
in den unteren Bevölkerungs-
schichten; des Abbaus öffentlicher
Hilfsprogramme für Mittellose; und
schließlich der Krise des Ghettos als
Instanz der Kontrolle und Eingren-
zung eines stigmatisierten Teils der
Bevölkerung, der als dem nationa-
len Körper fremd und – wirtschaft-
lich wie politisch – überflüssig ange-
sehen wird.4

Sonderfall Amerika?

Dies könnte nun zu der Annahme
führen, daß die Entwicklung der
Häftlingszahlen bei der schwarzen
Population der Vereinigten Staaten,
so extrem sie auch sein mag, weni-
ger idiosynkratisch ist, als es die all-
gemeine These vom »amerikani-
schen Sonderfall« glauben macht.

Man könnte sogar die Hypothese
aufstellen, daß, vorausgesetzt die-
selben Ursachen zeitigen dieselben
Ergebnisse, eine reelle Chance be-
steht, daß westeuropäische Gesell-
schaften analoge, wenn auch weni-
ger ausgeprägte Züge annehmen,
wenn sie sich ebenfalls auf den Weg
der Verwaltung des Elends durch
das Strafsystem begeben und ihre
Gefängnisse nicht nur zur Unter-
drückung der Kriminalität, sondern
auch zur Regulierung der unteren
Segmente des Arbeitsmarkts und
zur Isolierung unerwünschter Be-
völkerungsgruppen einsetzen. Un-
ter diesem Blickwinkel wären Aus-
länder und Assimilierte dann die
»Schwarzen« Europas.

Tatsächlich läßt sich mit dem Be-
ginn der Ära der Massenarbeitslosig-
keit und Fexibilisierung der Arbeits-
verhältnisse in den meisten Mit-
gliedsstaaten der EU ein starkes
Wachstum der Inhaftiertenzahlen
feststellen: von 1983 bis 1995 stieg
die Anzahl der Häftlinge in England
von 43.000 auf 55.000, in Frank-
reich von 39.000 auf 53.000, in Itali-
en von 41.000 auf 50.000, in Spani-
en 14.000 auf 40.000 und in den
Niederlanden bzw. Griechenland
von 4.000 auf fast 10.000 respektive
7.000.5 Trotz wiederholter Massen-
amnestierungen (in Frankreich seit
1991 regelmäßig am Jahrestag des
Sturms auf die Bastille) und mittler-
weile verbreiteter Wellen vorzeitiger
Haftentlassungen (in Italien, Spani-
en und Portugal) vergrößert sich das
Heer der europäischen Sträflinge zu-
nehmend, und die Vollzugsanstal-
ten sind überfüllt. Vor allem aber
sind in ganz Europa Ausländer, soge-
nannte Einwanderer der »zweiten
Generation« nicht westlicher Her-
kunft (die im eigentlichen Sinne
keine Immigranten sind) und Farbi-
ge, die anfälligsten Gruppen sowohl
auf dem Arbeitsmarkt als auch im
Hinblick auf den Zugang zu staatli-
chen Hilfsleistungen (hier spielen
niedere soziale Stellung und ein ho-
hes Maß an Diskriminierung zusam-
men), in der Gesamtheit der Inhaf-
tierten stark überrepräsentiert. Der
Grad dieser Überrepräsentation ent-
spricht sehr weitgehend der »Ras-
sendisproportionalität« der ameri-
kanischen Schwarzen (vgl. Tabelle
1).6 So ist beispielsweise in England,
wo das Thema »Straßenkrimina-
lität« sowohl in der öffentlichen
Meinung als auch in der polizeili-
chen Praxis tendenziell mit der Prä-

senz britischer Staatsbürger karibi-
scher Herkunft gleichgesetzt wird,
die Wahrscheinlichkeit einer
Haftstrafe für Schwarze siebenmal
höher als für ihre asiatischen oder
weißen Mitbürger (für Frauen aus
Westindien ist sie zehnmal so
hoch). Besonders frappant ist diese
Überrepräsentation bei Inhaftierten,
die wegen Drogendelikten »wegge-
schlossen« wurden (mehr als die
Hälfte sind Schwarze), oder bei Ein-
bruchsdelikten (hier beträgt der Pro-
porz zwei Drittel).7

In Deutschland läßt sich ein ähn-
liches Phänomen beobachten. In
Nordrhein-Westfalen werden bei-
spielsweise »Zigeuner« rumänischer
Abstammung mehr als zwanzigmal
öfter zu Haftstrafen verurteilt als
deutsche Staatsbürger; die Rate für
Marokkaner liegt achtmal, die für
Türken drei- bis viermal so hoch.
Der Anteil ausländischer Untersu-
chungshäftlinge hat sich zwischen
1989 und 1994 von einem Drittel
auf die Hälfte erhöht. Im Bundes-
land Hessen ist die Zahl ausländi-
scher Häftlinge seit 1987 jährlich
gestiegen, die der deutschen Unter-
suchungshäftlinge hat sich verrin-
gert. Die steigende Anzahl von Aus-
ländern hinter Gittern ist großen-
teils auf Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz zurückzuführen.8
In den Niederlanden, wo sich die
Zahl der Inhaftierten in fünfzehn
Jahren verdreifacht hat und 43 %
der Gefängnisinsassen des Jahres
1993 Ausländer waren, ist die
Wahrscheinlichkeit, zu einer Frei-
heitsstrafe ohne Bewährung verur-
teilt zu werden, auch für Ersttäter
ungleich höher, wenn es sich dabei
um Personen surinamesischer oder
marokkanischer Herkunft handelt.9

Gefängnisse werden immer 
»farbiger«

In Frankreich hat sich der Auslän-
deranteil der Gefängnispopulation
zwischen 1975 und 1995 von 18 %
auf 29 % erhöht (der Ausländeran-
teil in der Gesamtbevölkerung liegt
lediglich bei 6 %); dieser Wert
berücksichtigt nicht den »über-
mäßigen Haftkonsum« derjenigen
französischen Staatsbürger, die von
Polizei und Justiz als Ausländer
wahrgenommen und behandelt
werden, etwa die Jugendlichen aus
eingewanderten nordafrikanischen
Familien oder den französischen
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Europa ist von »amerikanischen Verhältnissen« in Sachen
Einsperrung ein gutes Stück entfernt. Die Einsperrungsra-
ten der USA übersteigen die der westeuropäischen Länder
um ein sechs- bis zehnfaches. In dem hier erstmals in deut-
scher Sprache erscheinenden Aufsatz, der im Original den
Untertitel »Ausländer und Immigranten in europäischen
Gefängnissen«1 trägt, arbeitet Loïc Wacquant jedoch her-
aus, daß sich Europa mit der überproportionalen Kriminali-
sierung und Einsperrung von Einwanderern in eine ähn-
liche Dynamik manövrieren könnte.

POLITIK DER EINSPERRUNG

»Bequeme Feinde«
Loïc J. D. Wacquant

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-3-4 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 11:45:13. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-3-4


Herrschaftsbereichen in Übersee.
Man kann auch sagen, daß die fran-
zösischen Gefängniszellen in den
letzten Jahren immer »farbiger« ge-
worden sind, nachdem etwa zwei
Drittel der ungefähr 15.000 offiziell
registrierten ausländischen Gefan-
genen im Jahr 1995 aus Nordafrika
(53 %) oder Schwarzafrika (16 %)
stammten.

Die »ethnonationale Dispropor-
tionalität« im Hinblick auf Einwan-
derer aus den ehemaligen französi-
schen Kolonien läßt sich vor allem
daraus ableiten, daß im Fall gleich-
artiger Vergehen die französischen
Gerichte bei Ausländern eher dazu
neigen, eine Freiheitsstrafe zu ver-
hängen, während Bewährungsstra-
fen und Straferlaß fast ausschließ-
lich französischen Staatsbürgern
vorbehalten bleiben. Der Demo-
graph Pierre Tournier hat belegt,
daß je nach Delikt die Wahrschein-
lichkeit einer Verurteilung zu Frei-
heitsentzug für Ausländer 1,8 bis
2,4 mal höher ist als für Franzosen
(bezogen auf die Gesamtheit der
verhandelten Fälle ohne Rücksicht
auf Vorstrafen). Auch ist die Zahl
wegen illegaler Einwanderung be-
langter Ausländer zwischen 1976
und 1993 von 7.000 auf 44.000 ge-
stiegen. Mittlerweile wandern drei
Viertel derer, denen Verstöße gegen
den »Artikel 19« (illegale Einwande-
rung und unrechtmäßiger Aufent-
halt) vorgeworfen werden, hinter
Gitter. Von den sechzehn am häu-
figsten vor Gericht behandelten De-
likten zieht dieses am häufigsten
den geschlossenen Strafvollzug
nach sich: es wird in der Tat genau-
so streng wie ein Verbrechen ver-
folgt. Daraus läßt sich ableiten, daß
der gestiegene Anteil von Auslän-
dern in französischen Gefängnissen
nicht etwa, wie ein bestimmter xe-
nophober Diskurs vorgibt,10 einer
hypothetischen Zunahme ihrer De-
linquenz zuzuschreiben ist, son-
dern ausschließlich der Verdreifa-
chung der Inhaftierungen aufgrund
von Verstößen gegen fremdenpoli-
zeiliche Bestimmungen. Sobald
man Häftlinge, die für diesen admi-
nistrativen Tatbestand einsitzen,
aus den Gefängnisstatistiken aus-
nimmt, sinkt der Koeffizient des
Überanteils von Ausländern zu
Staatsbürgern in französischen
Haftanstalten von 6 auf 3. Wie im
Fall der amerikanischen Schwarzen,
allerdings mit der Einschränkung,
daß diese schon seit über hundert

Jahren, zumindest auf dem Papier,
amerikanische Staatsbürger sind,
zeigt der überproportionale Anteil
von Ausländern in französischen
Gefängnissen – außer einer im
Schnitt niedrigeren sozialen Stel-
lung – sowohl eine größere Strenge
der strafrechtlichen Institutionen
als auch die »ausdrückliche Absicht,
illegale Einwanderung durch Haft-
strafen im Zaum zu halten«.11 Hier
handelt es sich in erster Linie um
die Inhaftierung zum Zweck der Diffe-
renzierung und Segregation, die im
Gegensatz zur »Inhaftierung aus
Gründen der Sicherheit« oder der
»Wahrung staatlicher Autorität«
darauf abzielt, eine bestimmte
Gruppe auszugrenzen und ihre Ent-
fernung aus der Gesellschaft zu er-
leichtern (was immer häufiger zu
Ausweisungen aus dem Staatsgebiet
führt).12

Zu den Ausländern und assimi-
lierten Ausländern in den Haft- und
Strafanstalten, die häufig in eth-
nisch getrennten Zellenblöcken un-
tergebracht sind (wie in La Santé im
Zentrum von Paris, wo es vier ge-
trennte und verfeindete Abteilun-
gen für »Weiße«, »Afrikaner«, »Ara-
ber« und den »Rest der Welt« gibt),
müssen noch Tausende von Ein-
wanderern ohne gültige Papiere
oder in Erwartung ihrer Abschie-
bung hinzugerechnet werden, die
in rechtsfreien Zonen wie »Warte-
lagern« oder »Retentionszentren«
verwahrt werden, deren Zahl sich
während der letzten zehn Jahre in-
nerhalb der Europäischen Union
vervielfacht hat. Ebenso wie die La-
ger für »unerwünschte Ausländer«,
»spanische Flüchtlinge« oder »Agi-
tatoren«, die Daladier 1938 ins Le-
ben rief, handelt es sich bei den ge-
genwärtig etwa dreißig Zentren in
Frankreich – vor fünfzehn Jahren
waren es noch weniger als ein Dut-
zend – im Prinzip ebenfalls um Ge-
fängnisse, die aber, aus gutem
Grund, offiziell nicht als solche be-
zeichnet werden: sie stehen außer-
halb der Verantwortung der Straf-
vollzugsbehörden, ihre Insassen
werden rechtswidrig festgehalten
(im Sinne des Artikels 66 der franzö-
sischen Verfassung, der festlegt, daß
»niemand willkürlich festgesetzt
werden kann«), und die dortigen
Haftbedingungen sind in der Regel
weder mit Menschenrecht noch mit
Menschenwürde vereinbar. Dies
wird unter anderem am Beispiel des
berüchtigten Lagers von Arenq in
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der Nähe des Marseiller Hafens
deutlich, wo in einem verfallenen
Hangar aus dem Jahr 1917 unter
erbärmlichen sanitären Zuständen
jene etwa 15.000 Ausländer »zwi-
schengelagert« werden, die man
jährlich nach Nordafrika ab-
schiebt.13

Einheitliche Kriminalisierung

In Belgien, wo sich die Zahl der zur
Verfügung der Fremdenbehörden
festgehaltenen Ausländer zwischen
1974 und 1994 verneunfachte, fal-
len Personen in den Auffanglagern
für »illegale« Ausländer nicht in
den Zuständigkeitsbereich des Ju-
stizministeriums, sondern des In-
nenministeriums und gehen dem-
gemäß nicht in die Statistiken des
Strafvollzugsverwaltung ein. Fünf
geschlossene Zentren, die mit Dop-
pelgittern, Stacheldraht und stän-
diger Videoüberwachung gesichert
sind, dienen als Abschiebungsba-
sen für etwa 15.000 Ausländer pro

Jahr: dies sind offizielle Regierungs-
zahlen, die als Beleg für eine »reali-
stische« Politik dienen und einer
extremen Rechten den Wind aus
den Segeln nehmen sollen, deren
Sache seitdem wie nie zuvor
wächst und gedeiht.14 In Italien
verfünffachten sich die Abschie-
bungszahlen in nur vier Jahren zu
einem Höchststand von 57.000 im
Jahr 1994, obwohl alles darauf hin-
weist, daß die Zahl der illegalen
Einwanderer zurückgeht und die

Mehrzahl der Ausländer ohne voll-
ständige Papiere »legal« ins Land
kam, um jene »Schwarzmarktjobs«
anzutreten, die von den Italienern
gemieden werden.15 Dies wurde
von der Regierung von Massimo
D'Alema stillschweigend aner-
kannt, als sie die Zahl der Aufent-
halts- und Arbeitsgenehmigungen
im Rahmen ihres Legalisierungs-
programms Ende 1998 ver-
sechsfachte.

Allgemeiner formuliert kann da-
von ausgegangen werden, daß gera-
de die offensichtlich doch neutral-
sten und routinehaftesten Maß-
nahmen wie etwa die Untersu-
chungshaft dazu beitragen,
Personen fremder Herkunft oder
solche, von denen dies angenom-
men wird, zu benachteiligen. Die
Justiz »à quarante vitesses« (mit
vierzig Gängen), um die treffende
Charakterisierung der Jugendli-
chen aus der heruntergekomme-
nen Vorstadt Longwy zu überneh-
men, versteht es nur allzugut, eine
verschärfte Gangart einzuschlagen,

wenn es darum geht, die Bewohner
der schamhaft als »sensibel« be-
zeichneten stigmatisierten Stadt-
viertel mit hoher Arbeitslosenquote
und vielen ehemaligen Gastarbei-
terfamilien, die sich im dreißi-
gjährigen Boom der Nachkriegszeit
dort ansiedelten, zu verhaften, an-
zuklagen und einzusperren. Die im
Schengener Abkommen und im
Maastrichter Vertrag festgehalte-
nen Richtlinien zur Vereinheitli-
chung der Rechtssprechung, die

Tabelle 1
Anteil von Ausländern an den Gefängnisinsassen 
in der Europäischen Union 1997

Staat Ausländer Prozentsatz

Deutschland 25.000 34 %
Frankreich 14.200 26 %
Italien 10.900 22 %
Spanien 7.700 18 %
Großbritannien 4.800 8 % *
Belgien 3.200 38 %
Niederlande 3.700 32 %
Griechenland 2.200 39 %
Österreich 1.900 27 % *
Portugal 1.600 11 %
Schweden 1.100 26 % *
Dänemark 450 14 %

* Schätzwerte

Quelle: Pierre Tournier: Statistique pénale annuelle du Conseil de l'Europe, 
Enquête 1997, Strasbourg, 1999.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-3-4 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 11:45:13. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-3-4


MAGAZIN

6 3/2000 – NEUE KRIMINALPOLITIK

pa seit der neoliberalen Wende der
1980er Jahre verbreitete xenopho-
be Stimmung im Sinne einer ernst-
haften oder zynischen, direkten
oder indirekten, auf jeden Fall aber
immer banaleren Gleichsetzung
von Einwanderung, Illegalität und
Kriminalität ausschlachten zu kön-
nen.

Der (außereuropäische) Auslän-
der steht dauerhaft auf der
schwarzen Liste, ist von vornher-
ein und aus Prinzip verdächtig,
wird an den Rand der Gesellschaft
gedrängt und von der staatlichen
Autorität mit beispiellosem Eifer
gehetzt. Er wird zum »bequemen
Feind«, einem »suitable enemy«, um
die Formulierung des norwegi-
schen Kriminologen Nils Christie
zu verwenden,19 gleichermaßen
Symbol und Zielscheibe aller sozia-
len Ängste, genau wie die mittello-
sen Afroamerikaner der amerikani-
schen Großstädte in ihrer Gesell-
schaft. 

Das Gefängnis und die damit
verbundene Prägung tragen also
aktiv zur Genese einer europäi-
schen Kategorie von »sous-blancs«
(Unter-Weissen)20 bei, die einer Le-
gitimierung der zunehmend re-
pressiven Verwaltung von Armut
Vorschub leistet, die sich, durch
eine Art Dominoeffekt, auf die Ge-
samtheit der von Massenarbeitslo-
sigkeit und Flexibilisierung der Ar-
beitsverhältnisse betroffenen unte-
ren Bevölkerungsschichten aller
Nationalitäten ausdehnt.

In dieser Hinsicht sind die Prakti-
ken der Inhaftierung von und der
polizeiliche und juristische Um-
gang mit Ausländern, Einwande-
rern und assimilierten Teilen der
Bevölkerung (Araber und »beurs«
in Frankreich, Antillaner in Eng-
land, Türken und Zigeuner in
Deutschland, Tunesier und Albaner
in Italien, Afrikaner in Belgien, Su-
rinamesen und Marokkaner in
Holland) Prüfstein im Sinne eines
Schibboleth für Europa:21 ihre Ent-
wicklung zeigt an, in welchem
Maße sich die EU der amerikani-
schen Politik der Kriminalisierung
von Armut, Gegenstück zur Ver-
breitung von Lohnunsicherheit
und sozialer Unsicherheit, verwei-
gert oder anschließt. Genauso wie
dort das Schicksal des Gefängnisses
für die amerikanischen Schwarzen,
ist dies ein entscheidender und in
die Zukunft deutender Hinweis auf
die Art von Gesellschaft und Staat,

die in Europa im Aufbau begriffen
sind. 

Prof. Dr. Loïc J. D. Wacquant lehrt
Soziologie an der Universität Berkeley,
Kalifornien

Aus dem Französischen von Jörg
Ohnacker. Vorabdruck aus LIBER
1999/2000, Internationales Jahrbuch
für Literatur und Kultur, mit freundli-
cher Genehmigung des Universitäts-
verlages Konstanz. Die Zwischenüber-
schriften wurden von der Redaktion
eingefügt

Anmerkungen

1 Grundlage dieses Textes ist ein Vor-
trag, den ich im Dezember 1998 als
Gastprofessor an der Juristischen Fa-
kultät der Universität Paris gehalten
habe (mein Dank gilt Rémi Lenoir
und seinen Kollegen vom CRED-
HESS für ihre Gastfreundschaft). Er
beruht auf dem zweiten Teil des
mittlerweile erschienen Buches Les
Prisons de la misére, Editions Liber-
Raisons d'agir, Paris 1999 (Elend hin-
ter Gittern, Edition Raisons d'agir,
UVK, Konstanz 2000)

2 Für eine tiefgreifende Analyse des
Problems vgl. die beiden grundle-
genden Werke Michael Tonry, Ma-
lign Neglect: Race, Crime and Punish-
ment in America, New York, Oxford
University Press, 1995; und Jerome
Miller, Search and Destroy: African-
American Males in the Criminal Justice
System, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1997; für die Analyse
politischer Determinanten der Aus-
weitung der »law and order«-Politik
in dieser Zeit, vgl. Katherine L.
Beckett, Making Crime Pay, Oxford,
Oxford University Press, 1998.

3 Thomas Bonczar und Allen Beck, Li-
fetime Likelyhood of Going to State
or Federal Prison, Bureau of Justice
Statistics Special Report, Washington,
March l997, S. l. Vollständigere und
neuere Daten zu diesem Thema fin-
den sich in Marc Maurer, Racial
Disparities in Prison Getting Worse
in the 1990s, Overcrowded Times 8, 1,
Februar 1997, S. 9–13.

4 Loïc Wacquant, L'ascension de l'Etat
pénal en Amérique, Actes de la re-
cherche en sciences sociales, 124, Sep-
tember 1998, S. 7–26, und ders., Cri-
me et châtiment en Amérique de
Nixon à Clinton, Archives de poli-
tique criminelle, 20, Frühjahr 1998, S.
123–138.

5 Pierre Tournier, Statistique pénale an-
nuelle du Conseil de l'Europe, Enquête
1997, Strasbourg, erscheint dem-
nächst. (Ich danke dem Autor, daß
er mir die betreffenden Daten im
Voraus zugänglich machte). Für eine
nuanciertere und detailliertere Ana-
lyse vgl. Andre Kuhn, Populations

den Bürgern »Freizügigkeit« garan-
tieren soll, haben in den Unter-
zeichnerstaaten zu einer Neudefini-
tion von Einwanderung als Pro-
blem der kontinentalen und damit,
implizit, auch nationalen Sicher-
heit geführt, in deren Folge sie auf
der Ebene des öffentlichen Diskur-
ses wie auch der Verwaltungsmaß-
nahmen einen ähnlichen Stellen-
wert wie die organisierte Krimina-
lität und der Terrorismus erhält.16

Aus diesem Grund sind die polizeili-
chen, juristischen und strafrechtli-

chen Praktiken in Europa zumin-
dest insoweit einheitlich, daß sie
mit aller zur Verfügung stehenden
Strenge und Sorgfalt auf leicht zu
erkennende Personen nicht-eu-
ropäischen Phänotyps angewandt
werden und diese polizeilicher und
juristischer Willkür in einem Maß
ausliefern, daß man von einer Ten-
denz zur Kriminalisierung von Ein-
wanderern sprechen kann, die

durch ihre kriminalitätsfördernden
und destrukturierenden Effekte
(auch) dazu beiträgt, über den all-
seits bekannten Mechanismus der
»self fulfilling prophecy« genau das
Phänomen zu erzeugen, das eigent-
lich bekämpft werden soll.17 Es folgt
eine weitere Verdrängung der Ziel-
gruppe in den Untergrund oder die
Illegalität und die dauerhafte Ein-
richtung von Netzwerken des sozia-
len Lebens und der gegenseitigen
Hilfe, aber auch die Herausbildung
einer Parallelwirtschaft, die sich je-

der staatlichen Regulierung ent-
zieht und damit schließlich erneut
die verstärkte Aufmerksamkeit der
Polizei rechtfertigt.18

Suitable Enemies

Diese Entwicklung wird von Medien
und Politikern jeglicher Couleur
kräftig unterstützt, um die in Euro-
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F reilich ist schon der Befund ei-
ner »dramatischen Zunahme
der Jugendgewalt« und sind

erst recht ihre Entstehungsbedin-
gungen alles andere als unbestrit-
ten. Einigkeit besteht immerhin
über den Gegenstand: Kriminolo-
gisch werden unter »Jugendgewalt«
Körperverletzungen (vor allem mit
Waffen und von einer Gruppe be-
gangen), Raubdelikte, gewaltsame
Sexualdelikte und Tötungsdelikte
zusammengefaßt. Rund zwei Drit-
tel der Gewaltdelikte sind Körper-
verletzungen.

Entwicklung der gewaltsamen
Jugendkriminalität

Unsere Kenntnisse über die Ent-
wicklung der Jugendkriminalität
beruhen im Wesentlichen auf zwei
Datenquellen: der Polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS) und reprä-
sentativen Täterbefragungen. Die

PKS hat den Nachteil, nur das
»Hellfeld« wiederzugeben, also das,
was die Polizei – überwiegend auf-
grund von Anzeigen – verfolgt und
registriert. Steigt zum Beispiel die
Anzeigebereitschaft der Bevölke-
rung oder wird die polizeiliche Ver-
folgung intensiviert, dann geben
die Registrierungszunahmen in der
PKS keinen realen Kriminalitätsan-
stieg wieder. Der Vorteil der PKS ist
jedoch ihre Aktualität. Denn sie
wird, sozusagen als Nebenprodukt
der polizeilichen Ermittlungen,
fortlaufend geführt und jährlich
veröffentlicht. Der Vorteil von Tä-
terbefragungen ist hingegen, daß
sie durch die direkte und anonyme
Befragung der Bevölkerung auch
einen erheblichen Teil des »Dun-
kelfeldes« widerspiegeln. Als wis-
senschaftliche Repräsentativerhe-
bungen sind sie jedoch kostspielig
und werden deshalb nicht fortlau-
fend erhoben. Dieser methodische
Unterschied in der Datengewin-

Die »dramatische Zunahme der Gewaltkriminalität unter
Jugendlichen« ist seit der deutschen Wiedervereinigung ein
viel diskutiertes Problem. Hierfür werden – jeweils im Ge-
folge des sozialen und wirtschaftlichen Umbruchs – die
Jugendarbeitslosigkeit oder die Auflösung traditioneller
Gemeinschaftsbindungen (Familien, Vereine) ebenso ver-
antwortlich gemacht wie ein zunehmender Werteverfall,
Gewaltdarstellungen in den Massenmedien, überzogene
Konsumbedürfnisse oder die Atomisierung der modernen
Stadt in unterschiedliche Viertel von Einheimischen und Zu-
gewanderten. Die Lösungsvorschläge reichen von verstärk-
ter Sozialarbeit in Stadtvierteln und Schulen über kommu-
nale Polizeiaktivitäten, über eine intensivere Verfolgung
von Bagatelldelikten (z.B. mit einem »polizeilichen Straf-
geld«) bis hin zur Wiedereinführung der geschlossenen
Heimunterbringung und – Amerika lässt grüßen – der Her-
absetzung der Strafmündigkeit auf das 12. Lebensjahr. Ein
problembezogener Umgang setzt freilich voraus, daß das
Problem richtig verstanden wird. Der folgende Beitrag ver-
sucht eine Annäherung, indem die verfügbaren Daten zum
Thema Jugendgewalt auf ihre Aussagekraft hin überprüft
werden.

JUGEND UND GEWALT

Entwicklungen und
Erklärungen seit der
Wende

Klaus Boers

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-3-4 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 11:45:13. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-3-4

	Sonderfall Amerika?
	Gefängnisse werden immer »farbiger«
	Einheitliche Kriminalisierung
	Tabelle 1

	Suitable Enemies
	Anmerkungen

